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Stadt Nidda, OT Kohden Bebauungsplan K 2.1 „Im Paradies“, 1. Änderung 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden und den sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Die Beteiligung der TÖB erfolgte mit Schreiben vom 28.03.2024 mit Frist zur Abgabe der Stellungnahme bis zum 
03.05.2024 (verlängert bis 17.05.2024). 

Folgende Stellungnahmen mit umweltbezogenen Informationen sind im Rahmen der Beteiligung der Behörden und 
Träger öffentlicher Belange sowie der Abstimmung mit den Nachbargemeinden eingegangen: 

o Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg vom 02.04.2024  

o Stellungnahme des Kreisausschusses des Wetteraukreises vom 29.04.2024 

o Stellungnahme der OVAG Netz GmbH vom 03.05.2024  

o Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt, regionale Siedlungs- und Bauleitplanung vom 29.04.2024  

o Stellungnahme vom Landesamt für Denkmalpflege Hessen Abt. Archäologie vom 24.04.2024 

o Stellungnahme der Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH vom 24.04.2024 

o Stellungnahme des Zweckverbands Oberhessische Versorgungsbetriebe vom 23.04.2024  

o Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen vom 22.04.2024  

o Stellungnahme des HessenForst Forstamts Nidda vom 19.04.2024  

o Stellungnahme des Regionalverbands FrankfurtRheinMain vom 19.04.2024 

o Stellungnahme der Deutsche Telekom Technik GmbH vom 18.04.2024 

o Stellungnahme der Avacon Netz AG vom 03.04.2024 

o Stellungnahme der GigaNetz GmbH vom 03.04.2024  
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Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gem. § 4 

Abs. 1 BauGB 
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Ovag Netz GmbH; E-Mail vom 03.05.2024 

Sehr geehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen für die Überlassung der Unterlagen. 

In dem ausgewiesenen Gebiet sind von uns keine Anlagen vorhanden.  

Die Versorgung, des im Planungsbereich ausgewiesenen Gebietes mit elektrischer Energie kann durch entsprechende Netzerweiterung 

erfolgen. 

 

Wir bitten zum gegebenen Zeitpunkt um Information über das mit der Planung und Projektierung der Erschließung beauftragte 

Ingenieurbüro, damit unsererseits eine termingerechte Umsetzung notwendiger Erweiterungen oder Veränderungen des elektrischen 

Netzes gewährleistet werden kann. 

Sollte ein externer Ausgleich erforderlich werden, benötigen wir für eine abschließende Stellungnahme die genaue Lage der 

Ausgleichsfläche sowie Angaben über Art der Ersatzmaßnahmen. 

Wenn unsere Belange berücksichtigt werden, haben wir keine Einwände gegen diesen Bebauungsplan. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH, E-Mail vom 18.04.2024 

Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst vielen Dank für Ihre Nachricht. 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 

TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung 

wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 

Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Wir als Deutsche Telekom werden uns nicht an der Erschließung beteiligen, da der Wettbewerber „Deutsche Giganetz GmbH“ aktuell einen 

FTTH-Ausbau in dem genannten Gebiet betreibt (https://www.deutsche-giganetz.de/aktuelles/deutsche-giganetz-setzt-angestrebten-

flaechendeckenden-glasfaserausbau-in-nidda-fort/). Bitte hier auf den Wettbewerber zugehen. 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden werden und aus 

betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Die 

Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 

Es ist erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung 

vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom informieren. Aktuelle Bestandsunterlagen erhalten Sie über unser Web Portal 

https://trassenauskunft-kabel.telekom.de/html/index.html oder per eMail bei planauskunft.mitte@telekom.de 

Avacon Netz AG, E-Mail vom 03.04.2024 

Sehr geehrte Damen und Herren, Im Anfragebereich befinden sich keine Versorgungsanlagen von Avacon Netz GmbH/Avacon Wasser 

GmbH / WEVG GmbH & Co KG. 

Wir bitten Sie, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen. 

Auskünfte über Verteilungsanlagen, die sich nicht im Eigentum des Netzbetreibers befinden, müssen bei den zuständigen Netzbetreibern 

(Übertragungsnetzbetreiber, Stadtwerke, Wasserzweckverbände, private Eigentümer, …) eingeholt werden. Eventuell kann die Gemeinde 

über weitere Versorgungsträger Auskunft erteilen. 

Zukünftige Beteiligungen TÖB / Anfragen zu Stellungnahmen senden Sie gern digital an fremdplanung@avacon.de 

Von hier aus werden sie aufbereitet und an die betreffenden Abteilungen weitergeleitet. 

Deutsche GigaNetz GmbH, E-Mail vom 03.04.2024 

Im Augenblick Ihrer Anfrage befinden wir uns in den von Ihnen angefragten Gebieten im Ausbau. So können wir Ihnen den aktuellen Stand 

zusenden. Dieser kann sich aber täglich verändern. 

 

Sollten sie Arbeiten im angegebenen Bereich vornehmen, so wird empfohlen, dies mit Handschachtung zu tun. Sollte bei den Arbeiten ein 

Schaden an den Leitungen entstanden sein senden sie uns bitte umgehend eine Mail mit dem Betreff: Leitungsschaden und „Örtlichkeit“. 

Künftige Anfragen an Leitungsauskunft@deutsche-giganetz.de 
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